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1. Allgemeines 

Im Rahmen der ersten Geldwäscherichtlinie des Rates, RL 91/308/EWG, vom 
10. Juni 1991 wurden im Gebiet der Europäischen Union (EU) Bestimmungen 
zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwä-
sche insbesondere für den primären Finanzsektor (Banken, etc) eingeführt. 
Mit der zweiten Geldwäscherichtlinie des Europäischen Parlamentes und des 
Rates, RL 2001/97/EG, vom 4. Dezember 2001 wurden die Geldwäschebe-
stimmungen innerhalb der EU weiter ausgebaut und der Kreis der Verpflichte-
ten über den klassischen Finanzsektor hinaus auf andere Berufsgruppen wie 
Gewerbetreibende erweitert. Diese Bestimmungen wurden im Rahmen der 
Gewerberechtsnovelle 2002 in den §§ 365m ff Gewerbeordnung 1994 (GewO 
1994) umgesetzt. 

Aufgrund der dritten Geldwäscherichtlinie des Europäischen Parlamentes und 
des Rates, RL 2005/60/EG, und der Durchführungsrichtlinie, RL 2006/70/EG, 
wurde der Geltungsbereich wiederum ausgeweitet und die Terrorismusfinan-
zierung explizit in den Anwendungsbereich der Geldwäschevorschriften ein-
bezogen. Diese neuen EU-Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung wurden im Rahmen der Gewerberechtsnovelle 
2007 umfassend in die §§ 365m – 365z GewO 1994 umgesetzt. Die Kundma-
chung erfolgte mit Bundesgesetzblatt I Nr. 42/2008 und sind die Bestimmun-
gen mit 27. Feber 2008 in Kraft getreten. Im Rahmen einer weiteren Novelle 
zur Gewerbeordnung wurden mit BGBl. I Nr. 39/2010 am 15.6.2010 auch die 
Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Financial Action Task Force“ (FATF), das 
führende internationale Gremium auf dem Gebiet der Bekämpfung der Geld-
wäsche und der Terrorismusfinanzierung, umgesetzt. 

 

Geldwäsche Definition: 
Darunter ist jeder rechtliche oder tatsächliche Vorgang zu verstehen, der da-
zu dient, durch Straftaten erlangte Vermögenswerte rein zu waschen, also ih-
re Herkunft aus einer kriminellen Tätigkeit zu verschleiern bzw. zu verbergen 
inklusive der „Eigengeldwäsche“ – entscheidend ist hier die Mittelherkunft. 
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Terrorismusfinanzierung Definition: 
Für den Bereich der Terrorismusfinanzierung gelten die Bestimmungen auch 
für Erlöse aus nicht kriminellen Quellen, sofern diese zur Finanzierung einge-
setzt werden sollen – hier zählt also die Mittelverwendung. 

  

2. Geltungsbereich 
Die Verpflichtungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinan-
zierung gelten insbesondere für folgende Gewerbetreibende: 

 Handelsgewerbetreibende einschließlich Versteigerer, soweit Zahlungen in 
bar von 15.000 EUR und mehr erfolgen (unabhängig ob eine oder mehrere 
Transaktionen mit Zusammenhang) 

 Immobilienmakler (wie bisher) 

 Unternehmensberater (neu) und sonstige Gewerbetreibende (wie z.B. Büro-
service) hinsichtlich bestimmter Dienstleistungen, wie zB Gründung von Ge-
sellschaften, Übernahme von Geschäftsführer- oder Treuhänderfunktion , Be-
reitstellung des Gesellschaftssitzes, etc 

 Versicherungsvermittler (neu), wenn diese Lebensversicherungen oder ande-
re Versicherungen mit Anlagezweck vermitteln 

 

3. Zuständigkeiten und Behörden 
Als primärer Ansprechpartner für Rückfragen und Meldungen bei Verdacht 
auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung steht die Geldwäschemelde-
stelle des Bundeskriminalamtes (BKA) zur Verfügung. 

Bundesministerium für Inneres: 

• Geldwäschemeldestelle - Entgegennahme von Verdachtsmeldungen 
(Gewerbetreibende + Gewerbebehörde) gemäß §§ 365u bis y GewO 1994 
 
BMI 
Generaldirektion f. öffentl.Sicherheit-Bundeskriminalamt 
Meldestelle Geldwäsche 
Josef Holaubek-Platz 1 
1090 Wien 
 
Tel: 01-24836-85398 (MO-FR 08.00-18.00 Uhr sonst 01-24836-85027) 
  Leiter: 01-24836-85340 MR Mag. MAHR 



- 4 -  

Fax: 01-24836-951305 (außerhalb Bürozeiten 01-24836-85099) 
Email: BMI-II-BK-3-4-2-FIU@bmi.gv.at (außerhalb Bürozeiten BMI-II-BK- 
  SPOC@bmi.gv.at) 

 

Gewerbebehörde ( Bezirkshauptmannschaft oder Stadtmagistrat): 

 Laufende Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der §§ 365m-z 
GewO 1994 durch aktive, regelmäßige Stichproben vor Ort 

 Sanktionierung von Verstößen (Verwaltungsstrafverfahren) mit Höchststra-
fen von € 20.000 bis € 30.000 
 

 

4. Die wichtigsten Pflichten der Gewerbetreibenden 
 Allgemeine Sorgfaltspflichten 

- Vereinfachte Pflichten 

- Erhöhte Pflichten 

 Identitätsfeststellung 

 Meldepflichten 

 Aufbewahrungspflicht 

 Schulungspflichten/Interne Verfahren 

 Verbot Informationsweitergabe 
 

4.1 Entstehen der Sorgfaltspflichten (§ 365o GewO 1994) 
 Bei Begründung einer Geschäftsbeziehung (wenn längere Zeit Leistungen 

ausgetauscht werden) 

 Auch bei gelegentlichen Transaktionen von mind. 15.000 EUR 
- beim Handel (insbesondere Handel mit wertvollen Gütern) pro Kunde 
  oder Geschäftsfall 
- Immobilienmakler ab Kaufpreis/Jahresmiete über 15.000 EUR 
- Versicherungsvermittler bei Auszahlung Polizze 

 Zweifel an Echtheit oder Angemessenheit der Kundenidentifikationsdaten 

 Bei Verdacht auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (unabhängig 
von Wertgrenzen oder etwaiger Befreiungen) 
 

4.2 Allgemeine Sorgfaltspflichten betreffend Kunden (§ 365p GewO 1994) 
 Feststellung und Überprüfung der Kundenidentität auf Grundlage eines 

amtlichen Lichtbildausweises (Kopie erstellen) 

 Gegebenenfalls Feststellung der Identität des wirtschaftlichen Eigentü-
mers bei Gesellschaften (vgl. § 365n Z 3 GewO 1994) 
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 Einholung von Informationen über Zweck und angestrebte Art der Ge-
schäftsbeziehung – bei voraussichtlich länger andauernder Geschäftsbe-
ziehung 

 Kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung (=auf Plausibilität 
der Transaktionen nicht Überwachung des Kunden!)  
 

4.3 Vereinfachte Pflichten 
Ausnahmen von den Sorgfaltspflichten 
Ausgenommen betreffend Identifizierung und laufende Überwachung sind 
nachfolgende Kunden, wenn nur geringes Risiko besteht (aber: Pflicht zur 
Einholung von Infos über Zweck und Art der Geschäftsbeziehung). 

Ausnahmen für folgende Kunden: 
 Kredit- und Finanzinstitute 

 börsennotierte Gesellschaften 

 inländische Behörden 

 Behörden/ öffentliche Einrichtungen auf Grundlage EU Vertrag 
 

4.4 Erhöhte Pflichten 
 bei erhöhtem Risiko  

Die Gewerbetreibenden haben auf risikoorientierter Grundlage verstärkte 
Sorgfaltspflichten in Fällen anzuwenden, bei denen ihrem Wesen nach ein 
erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht 
und die Geschäftsbeziehung einer verstärkten kontinuierlichen Überwa-
chung zu unterziehen 

 bei Ferngeschäften (wenn der Kunde nicht physisch anwesend ist) 

Der Kunde ist aufzufordern, dem rückzuübermittelnden Bestell- oder Auf-
tragsformular eine leserliche Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises 
beizulegen, anhand derer die Gewerbetreibenden die Daten der Bestellung 
oder des Auftrages zu überprüfen haben (postalische Übermittlung Aus-
weiskopie). 

 bei ausländischen politisch exponierten Personen (z.B Staatschefs, 
Parlamentsmitglieder, etc.. und deren Familienangehörige,) 

- Zustimmung Führungsebene vor Geschäftsbeziehung 
- angemessene Maßnahmen zur Bestimmung der Herkunft der Gelder 
- verstärkte Überwachung Geschäftsbeziehung 
 

4.5 Meldepflichten 
Bei vorliegendem Verdacht muss eine Meldung an die Geldwäschemeldestelle 
des Bundeskriminalamtes (BKA) mit beiliegendem Meldeformular (Anlage 1) er-
folgen. 
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Meldepflicht bei Verdacht, dass 
 eine versuchte, bevorstehende, laufende oder bereits erfolgte Transaktion 

im Zusammenhang mit Vermögensbestandteilen, die aus einer in § 165 
StGB aufgezählten strafbaren Handlung herrühren oder 

 ein Vermögensbestandteil aus einer in § 165 StGB aufgezählten strafbaren 
Handlung herrührt oder 

 die versuchte, bevorstehende, laufende oder bereits erfolgte Transaktion 
oder der Vermögensbestandteil im Zusammenhang mit einer kriminellen 
Vereinigung gemäß § 278 StGB, einer terroristischen Vereinigung gemäß § 
278b StGB, einer terroristischen Vereinigung gemäß § 278c oder der Ter-
rorismusfinanzierung steht 

 

Sonstiges 
 Pflicht der Gewerbetreibenden, komplexen und unüblich großen Transak-

tionen bzw. Transaktionen von unüblichem Muster ohne offensichtlichen 
wirtschaftlichen oder erkennbaren rechtmäßigen Zweck oder unter Beteili-
gung von Personen aus Risikostaaten erhöhte Aufmerksamkeit zu schen-
ken und darüber Aufzeichnungen zu führen welche aufzubewahren sind 

 Bei Verdacht Meldepflicht an Geldwäschemeldestelle – Transaktion unter-
brechen. Der Unternehmer kann jedoch, wenn er sich nicht sicher ist, von 
der Geldwäschemeldestelle verlangen, dass diese entscheidet, ob gegen 
eine Abwicklung Bedenken bestehen. Äußert sich die nicht bis zum Ende 
des folgenden Werktages, darf die Transaktion durchgeführt werden. 

 Informationspflicht bzw. Auskunftspflicht der Gewerbetreibenden gegen-
über der Meldestelle 

 Die Gewerbebehörden haben umgehend die Geldwäschemeldestelle zu 
unterrichten, wenn sie im Rahmen von Prüfungen, die sie bei den Gewer-
betreibenden durchführen, oder bei anderen Gelegenheiten auf Tatsachen 
stoßen, die mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zusammenhän-
gen können. 
 

4.6 Aufbewahrungspflichten 
Die Gewerbetreibenden haben die nachstehenden Dokumente und Informati-
onen für die Dauer von mindestens fünf Jahren nach Durchführung der 
Transaktion oder nach Beendigung der Geschäftsbeziehung aufzubehalten: 

 betreffend Kundendaten eine Kopie (Ausweis) oder Referenzangaben der 
verlangten Dokumente 

 alle Belege und Aufzeichnungen betreffend Geschäftsbeziehungen und 
Transaktionen 
 



- 7 -  

4.7 Schulungspflichten/Interne Verfahren 
 Gewerbetreibende haben angemessene interne Verfahren einzuführen für 

– Erfüllung der Sorgfaltspflichten 

– Verdachtsmeldungen 

– Aufbewahrung von Aufzeichnungen 

– interne Kontrolle/ Risikobewertung, -management 

 

 Information + Schulung d. Mitarbeiter 

 

4.8 Verbot der Informationsweitergabe 
Gewerbetreibende bzw. deren Arbeitnehmer und auch Behörden dürfen keine 
Informationen betreffend Verdachtsmeldungen bzw. eingeleitete Verfahren 
wegen Geldwäsche u. Terrorismusfinanzierung an Kunden bzw. Dritte weiter-
geben. 

 

 

5. Strafbestimmungen 

Das Nicht-Befolgen der in diesem Merkblatt dargestellten Bestimmungen 
stellt eine Verwaltungsübertretung dar, die von der Gewerbebehörde mit 
Geldstrafen bis zu 30.000,- EUR zu bestrafen ist. 

§ 366b Abs 1 GewO 1994 (Geldstrafe bis zu 30.000,- EUR): 
wer es entgegen den Bestimmungen des § 365u unterlässt, die Geldwä-
schemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 
22/2002) umgehend zu informieren oder die erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen oder Unterlagen herauszugeben.  

 
§ 366b Abs 2 GewO 1994 (Geldstrafe bis zu 20.000,- EUR): 

wer die sonstigen Bestimmungen der §§ 365m bis 365z betreffend Maß-
nahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
nicht befolgt. 

Im Falle eines Vorsatzes (der Gewerbetreibende weiß, dass der Kunde Geld 
wäscht oder Terrorismus finanziert) macht sich der Gewerbetreibende unter 
Umständen im Sinne des Strafgesetzbuches (Mittäter- bzw. Beitragstäter-
schaft; Geldwäsche § 165 StGB, Terrorismusfinanzierung §§ 278d, b u. c 
StGB) strafbar. 
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6. Links 

http://www.bmi.gv.at/meldestellen/ 

http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/sonderthema.html?channel=CH0358 

http://portal.wko.at (Über Suche „Geldwäsche“ eingeben!) 
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Von:                

 

 

Ort und Datum: 

              

 

 

 

An:  Bundesministerium für Inneres 

       Bundeskriminalamt 

       Referat 3.4.2. -  Meldestelle Geldwäscherei 

  

 Josef Holaubek-Platz 1 
1090 W i e n 

Tel.Nr.:  01/24836/85298    

Fax.Nr.: 01/24836/85290    
eMail:   BMI-II-BK-3-4-2-FIU@bmi.gv.at

  
    

 

Bearbeiter/in:                         Zeichen:                  Telefon/Telefax/eMail: 

                       

         

 

Betreff: Verdachtsmeldung: 

 

 

Wir haben begründeten Verdacht auf 

 

 Geldwäscherei 

 Verletzung der Verpflichtung der Offenlegung von Treuhandbeziehungen 

 Terrorismusfinanzierung 

 

 

Die Meldung erfolgt auf Grund der einschlägigen Bestimmungen des/der 
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  BWG 

 Gewerbeordnung 

  Glückspielgesetz 

 Versicherungsaufsichtsgesetz 

 Börsegesetz 

 Wertpapieraufsichtsgesetz 

 Notariatsordnung 

 Rechtsanwaltsordnung 

 

 

Verdächtige Personen: 
 

Name:          

Geburtsdatum:        

Geburtsort:          

Wohnanschrift:        

Staatsbürgerschaft:         

Art des Ausweises:         

Nummer des Ausweises:       

Ausgestellt von:         

Ausgestellt am:        

Verdächtige Firmen: 
 

Firmenwortlaut:        

Firmenbuchdaten:         

Vertretungsbefugnis:        

 

 
 
Geschäftsfall/Transaktion: 
 

Art des Geschäftes:        

Datum:         

Währung:         

Betrag:         
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Begründung/Sachverhalt: 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 
 Kopie von Ausweisen 

 Kopie von Kontoöffnungsunterlagen 

 Kopie von Kontoaufstellungen/Belegen von Kontobewegungen 

 Kopie von Firmenbuchauszügen 

 Kopien von sonstigen Bank/Unterlagen 

 

 

 

Unterschrift des Bearbeiters 
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Anlage 2 

BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2008 Ausgegeben am 26. Februar 2008 Teil I 

42. Bundesgesetz: Änderung der Gewerbeordnung 1994 
 (NR: GP XXIII IA 549/A AB 420 S. 47. BR: AB 7894 S. 753.) 
 [CELEX-Nr.: 32005L0036, 32005L0060, 32006L0070] 

 

Jahrgang 2010  Ausgegeben am 15. Juni 2010     Teil I  

39. Bundesgesetz:  Änderung der Gewerbeordnung 1994, des Wirtschaftstreuhandberufs-gesetzes  
und des Bilanzbuchhaltungsgesetzes  
(NR: GP XXIV RV 671 AB 718 S. 67. BR: AB 8318 S. 785.)  

 

Novelle BGBl. I Nr. 39/2010 grau unterlegt 
 

r) Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 

Allgemeines 
§ 365m. (1) Die §§ 365m bis 365z setzen die Richtlinie 2005/60/EG zur Verhinderung der Nutzung des Fi-

nanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie die Richtlinie 2006/70/EG 
mit Durchführungsbestimmungen für die Richtlinie 2005/60/EG für den Bereich  dieses Bundesgesetzes um. Die 
§§ 365m bis 365z setzen weiters im Sinne der Erwägungsgründe der Richtlinie 2005/60/EG auch die Empfeh-
lungen der Arbeitsgruppe „Financial Action Task Force“ (FATF) auf dem Gebiet der Bekämpfung der Geldwä-
sche und der Terrorismusfinanzierung um, insbesondere insoweit diese inhaltlich über die Richtlinie 
2005/60/EG hinausgehende Anforderungen aufstellen. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ist ermächtigt, durch Verordnung diejenigen Regelungen 
zu erlassen, die notwendig sind, um allfällige weitere Durchführungsmaßnahmen der Europäischen Kommission 
insbesondere im Sinne von Art. 40 der Richtlinie 2005/60/EG umzusetzen. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 365m bis 365z gelten für folgende Gewerbetreibende und zwar sowohl für 
natürliche als auch für juristische Personen und eingetragene Personengesellschaften: 
 1. Handelsgewerbetreibende einschließlich Versteigerer, soweit Zahlungen in bar von 15000 Euro oder 

mehr erfolgen, unabhängig davon, ob die Transaktion in einem einzigen Vorgang oder in mehreren 
Vorgängen, zwischen denen eine Verbindung besteht oder zu bestehen scheint, getätigt wird, 

 2. Immobilienmakler, insbesondere im Hinblick sowohl auf Käufer als auch auf Verkäufer bzw. sowohl 
auf Mieter als auch auf Vermieter,  
 3. Unternehmensberater einschließlich der Unternehmensorganisation bzw. hinsichtlich der im Folgenden 

unter lit. c genannten Tätigkeiten auch sonstige Gewerbetreibende, wie insbesondere Berechtigte hin-
sichtlich Büroarbeiten und Büroservice, bei der Erbringung folgender Dienstleistungen für Gesellschaf-
ten oder Treuhandschaften:  
a) Gründung von Gesellschaften oder anderen juristischen Personen, oder  
b) Ausübung der Funktion eines Leiters oder eines Geschäftsführers einer Gesellschaft, eines Gesell-
schafters einer Personengesellschaft oder Wahrnehmung einer vergleichbaren Position gegenüber an-
deren juristischen Personen oder Bewirken, dass eine andere Person die zuvor genannten Funktionen 
ausüben kann, oder  
c) Bereitstellung eines Gesellschaftssitzes, einer Geschäfts-, Verwaltungs- oder Postadresse und ande-
rer damit zusammenhängender Dienstleistungen für eine Gesellschaft, eine Personengesellschaft oder 
eine andere juristische Person oder rechtsgeschäftliche Vereinbarung, oder  
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d) Ausübung der Funktion eines Treuhänders einer Treuhandschaft oder einer ähnlichen rechtsge-
schäftlichen Vereinbarung oder Bewirken, dass eine andere Person die zuvor genannten Funktionen 
ausüben kann, oder  
e) Ausübung der Funktion eines nominellen Anteilseigners für eine andere Person, bei der es sich nicht 
um eine auf einem geregelten Markt notierte Gesellschaft handelt, die dem Gemeinschaftsrecht ent-
sprechenden Offenlegungsanforderungen bzw. gleichwertigen internationalen Standards unterliegt, 
oder Bewirken, dass eine andere Person die zuvor genannten Funktionen ausüben kann; 

 4. Versicherungsvermittler im Sinne von § 137a Abs. 1, wenn diese im Zusammenhang mit Lebensversi-
cherungen und anderen Dienstleistungen mit Anlagezweck tätig werden, außer wenn die Versiche-
rungsvermittlung nur im Zusammenhang mit einer Haupttätigkeit angeboten wird und 

 a) im Rahmen des jeweiligen Geschäftsfalles der Umsatzerlös aus der Versicherungsvermittlung einen 
Anteil von 10vH des Umsatzerlöses aus dem damit verbundenen Hauptgeschäftsfall nicht überschrei-
tet, 

 b) die Gesamtprämie des jeweiligen Geschäftsfalles oder mehrerer Geschäftsfälle mit einem Kunden, 
die miteinander verknüpft zu sein scheinen, 1000 Euro nicht übersteigt, 

 c) der Umsatz aus der Versicherungsvermittlung 5vH des Gesamtumsatzes nicht übersteigt, 
 d) ein zwingender und wirtschaftlich sinnvoller enger Zweckzusammenhang zwischen den vermittelten 

Versicherungsverträgen und dem Haupttätigkeitsinhalt des Gewerbetreibenden und damit dem 
Hauptinhalt des jeweiligen Geschäftsfalles besteht und 

 e) die Haupttätigkeit keine Tätigkeit nach Abs. 3 Z 2, 3 oder 4 ist. 
„(4) Die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/2002) nimmt 

Verdachtsmeldungen gemäß den §§ 365u bis 365y entgegen. Für alle anderen nicht direkt der Geldwäschemel-
destelle (§ 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/2002) zugewiesenen behördlichen Aufga-
ben, insbesondere die laufende Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung der §§ 365m bis 365z durch die 
Gewerbetreibenden einschließlich der Sanktionierung von Verstößen gegen diese Bestimmungen, ist die Behör-
de (§ 333) zuständig. Die Behörde (§ 333) hat die Einhaltung der Bestimmungen auf risikoorientierter Grundla-
ge wirksam zu überwachen und die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um deren Einhaltung sicherzustellen. 
Dabei kommen ihr alle zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben angemessenen Befugnisse und Mittel zu, einschließ-
lich der Möglichkeit, alle Auskünfte im Bezug auf die Überwachung der einschlägigen Vorschriften zu verlan-
gen und Kontrollen und Prüfungen vor Ort durchzuführen (§ 338). 

(5) Dem Bargeld gleichgestellt ist elektronisches Geld (E-Geld). 
Definitionen 

§ 365n. Im Sinne der §§ 365m bis 365z bedeutet: 
 1. „Geldwäsche“ den Straftatbestand gemäß § 165 StGB, BGBl. Nr. 60/1974 in der jeweils geltenden 

Fassung, unter Einbeziehung von Vermögensbestandteilen, die aus einer strafbaren Handlung des Tä-
ters selbst herrühren (Eigengeldwäsche) 

 2. „Terrorismusfinanzierung“ die Leistung eines finanziellen Beitrages zur Unterstützung einer terroristi-
schen Vereinigung gemäß § 278b StGB zur Begehung einer terroristischen Straftat, gemäß § 278c StGB 
oder die Erfüllung des Straftatbestandes gemäß § 278d StGB 

 3. „wirtschaftlicher Eigentümer“ die natürliche Person in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der 
Kunde steht, oder die natürliche Person, in deren Auftrag eine Transaktion oder Tätigkeit ausgeführt 
wird. Dies umfasst: 

 a) bei Gesellschaften: 
 aa) natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine Rechtsperson über das 

direkte oder indirekte Halten oder Kontrollieren eines Anteils von mindestens 25vH plus einer 
Aktie an Aktien oder Stimmrechten einschließlich Beteiligungen in Form von Inhaberaktien 
steht, sofern es sich nicht um eine auf einem geregelten Markt notierte Gesellschaft handelt, die 
dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Offenlegungsanforderungen bzw. gleichwertigen inter-
nationalen Standards unterliegt, oder 

 ab) natürliche Personen, die auf andere Weise die Kontrolle über die Geschäftsleitung einer Rechts-
person ausüben, oder 

 b) bei Rechtspersonen, wie beispielsweise Stiftungen, und bei rechtsgeschäftlichen Vereinbarungen, 
wie beispielsweise Treuhandschaften, die Gelder verwalten oder verteilen: 

 ba) natürliche Personen - sofern die künftigen Begünstigten bereits bestimmt wurden – die Begüns-
tigte von 25vH oder mehr des Vermögens einer Rechtsperson oder rechtsgeschäftlichen Verein-
barung sind, oder 

 bb) die Gruppe von Personen - sofern die Einzelpersonen, die Begünstigte der Rechtsperson oder 
rechtsgeschäftlichen Vereinbarung sind, noch nicht bestimmt wurden - in deren Interesse haupt-
sächlich die Rechtsperson oder rechtsgeschäftliche Vereinbarung wirksam ist oder errichtet wur-
de, oder 
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 bc) natürliche Personen, die eine Kontrolle über 25vH oder mehr des Vermögens einer Rechtsperson 
oder rechtsgeschäftlichen Vereinbarung ausüben. 

 4. „politisch exponierte Personen“ 
 a) natürliche Personen, die – sofern nicht in nur mittlerer oder niedriger Funktion - eines oder mehrere 

der im Folgenden aufgezählten öffentlichen Ämter, im Hinblick auf lit. aa bis lit. ee, auch auf Ge-
meinschaftsebene oder internationaler Ebene ausüben oder - sofern nicht verstärkte Sorgfaltspflich-
ten auf risikobezogener Grundlage bestehen - längstens bis vor einem Jahr ausgeübt haben: 

 aa) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre, 
 bb) Parlamentsmitglieder und wichtige Vertreter politischer Parteien, 

 cc) Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen Instituti-
onen der Justiz, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, 
kein Rechtsmittel eingelegt werden kann, 

 dd) Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken, 
 ee) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte, 
 ff) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen, 
 b) Familienmitglieder der unter a) genannten Personen: 
 aa) der Ehepartner, 
 bb) der Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist, 
 cc) die Kinder und deren Ehepartner oder Partner, 
 dd) die Eltern, 
 c) eine den unter a) genannten Personen bekanntermaßen nahe stehende Person, die 
 aa) gemeinsamer wirtschaftlicher Eigentümer von Rechtspersonen und rechtsgeschäftlichen Verein-

barungen ist, 
 bb) enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält, 
 cc) alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer einer Rechtsperson oder rechtsgeschäftlichen Vereinba-

rung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen der unter lit. a) genannten Person errichtet 
wurde; 

 5. „Geschäftsbeziehung“ jede geschäftliche, berufliche oder kommerzielle Beziehung, die in Verbindung 
mit den gewerblichen Tätigkeiten der den Bestimmungen der §§ 365m bis 365t unterliegenden Gewer-
betreibenden unterhalten wird und bei der bei Zustandekommen des Kontakts davon ausgegangen wird, 
dass sie von einer gewissen Dauer sein wird. 

 6. „Elektronisches Geld“ Geld im Sinne von Art. 1 Abs. 3 lit. b der Richtlinie 2000/46/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 18. September 2000 über die Aufnahme, Ausübung und Beauf-
sichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten, sohin einen monetären Wert in Form einer Forderung 
gegen die ausgebende Stelle, der auf einem Datenträger gespeichert ist, gegen Entgegennahme eines 
Geldbetrages ausgegeben wird, dessen Wert nicht geringer als der ausgegebene monetäre Wert ist und 
von anderen Unternehmen als der ausgebenden Stelle als Zahlungsmittel akzeptiert wird. 

Sorgfaltspflichten 
Allgemeine 

§ 365o. Die in diesem Abschnitt vorgeschriebenen Pflichten bestehen in den folgenden Fällen: 
 1. Begründung einer Geschäftsbeziehung, 
 2. Abwicklung gelegentlicher Transaktionen in Höhe von 15000 Euro oder mehr, und zwar unabhängig 

davon, ob die Transaktion in einem einzigen Vorgang oder in mehreren Vorgängen, zwischen denen ei-
ne Verbindung zu bestehen scheint, getätigt wird, 

 3. Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, ungeachtet etwaiger Ausnahmeregelungen, 
Befreiungen oder Schwellenwerte, 

 4. Zweifel an der Echtheit oder der Angemessenheit von Kundenidentifikationsdaten. 
§ 365p. (1) Die Pflichten gegenüber Kunden umfassen: 

 1. Feststellung und Überprüfung der Kundenidentität auf der Grundlage eines amtlichen Lichtbildauswei-
ses, 

 2. gegebenenfalls zusätzlich die Feststellung der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers und die Ergrei-
fung risikobasierter und angemessener Maßnahmen, um dessen Identität zu überprüfen. Im Falle von ju-
ristischen Personen, Treuhandschaften und ähnlichen rechtsgeschäftlichen Vereinbarungen schließt dies 
risikobasierte und angemessene Maßnahmen zur Feststellung der Eigentums- und Kontrollstruktur des 
Kunden ein sowie die Feststellung, wer die natürlichen Personen sind, die letztlich die Eigentümer sind 
oder die Kontrolle besitzen oder tatsächlich ausüben, 

2a. bei Handeln des Kunden als Vertreter eines Dritten im Sinne von Z 2, Überprüfung der Vertretungs-
befugnis des Vertreters, 
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 3. Einholung von Informationen über Zweck und angestrebte Art der Geschäftsbeziehung und 
 4. kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung, einschließlich einer Überprüfung der im Verlauf 

der Geschäftsbeziehung abgewickelten Transaktionen, um sicherzustellen, dass diese mit den Kenntnis-
sen über den Kunden, seine Geschäftstätigkeit und sein Risikoprofil, einschließlich erforderlichenfalls 
der Quelle der Mittel, übereinstimmen, und Gewährleistung, dass die jeweiligen Dokumente, Daten o-
der Informationen stets aktualisiert werden. 

(2) Der Umfang der in Abs. 1 genannten Sorgfaltspflichten bestimmt sich nach dem konkreten Risiko je 
nach Art des Kunden, der Geschäftsbeziehung, des Produkts oder der Transaktion. Die Angemessenheit der 
gesetzten Maßnahmen muss gegenüber der Gewerbebehörde nachgewiesen werden können. Kundendaten sind 
mit der gebührenden Sorgfalt zu erheben. 

(3) Die in Abs. 1 genannten Pflichten sind auch gegenüber den im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Be-
stimmungen bereits bestehenden Kunden zu beachten. 

(4) Sofern die Gewerbetreibenden nicht in der Lage sind, Abs. 1 Z 1 bis 3 nachzukommen, sind sie ver-
pflichtet, keine Transaktion über ein Bankkonto abzuwickeln, keine Geschäftsbeziehung zu begründen, die 
Transaktion nicht abzuwickeln oder die Geschäftsbeziehung zu beenden. Weiters haben sie die Notwendigkeit 
einer Meldung an die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 
22/2002)gemäß § 365u Abs. 1 Z 1 zu prüfen. 

Identitätsfeststellung 
§ 365q. (1) Die Identitätsfeststellung betreffend den Kunden und den wirtschaftlichen Eigentümer hat vor 

der Begründung einer Geschäftsbeziehung oder der Abwicklung einer Transaktion zu erfolgen. Bei auf Grund 
der Tätigkeit eines Immobilienmaklers stattfindenden Immobilienmietgeschäften ist die Identität festzustellen, 
wenn die Höhe der Jahresmiete sich auf 15000 Euro oder mehr beläuft. Ist der Betrag zu Beginn einer Transak-
tion nicht bekannt, so hat der Gewerbetreibende die Identität festzustellen, sobald der Betrag bekannt ist oder 
festgestellt werden kann und sich zeigt, dass die Schwelle erreicht oder überschritten wird. 

(2) Die Überprüfung der Identität des Kunden und des wirtschaftlichen Eigentümers darf entgegen Abs. 1 
auch erst während der Begründung einer Geschäftsbeziehung abgeschlossen werden, wenn sich dies als erfor-
derlich erweist, um den normalen Geschäftsablauf nicht zu unterbrechen und nur ein geringes Risiko der Geld-
wäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht. In diesem Fall haben die betreffenden Identifikationsverfah-
ren möglichst bald nach dem ersten Kontakt abgeschlossen zu werden. 

(3) Beim Lebensversicherungsgeschäft muss die Überprüfung der Identität des Begünstigten aus der Poliz-
ze entgegen Abs. 1 erst dann erfolgen, wenn die Auszahlung vorgenommen wird bzw. der Begünstige seine 
Rechte aus der Polizze in Anspruch nehmen will. 

Vereinfachte Pflichten 
§ 365r. (1) Die Gewerbetreibenden können von einzelnen der in § 365p Abs. 1 und Abs. 2 und § 365q Abs. 

1 festgelegten Maßnahmen Abstand nehmen, wenn diese auf Grund eines geringen Risikos der Geldwäsche oder 
der Finanzierung des Terrorismus nicht erforderlich sind und wenn es sich beim Kunden um 
 1. ein unter die Richtlinie 2005/60/EG fallendes Kredit- oder Finanzinstitut oder ein in einem Drittland 

ansässiges Kredit- oder Finanzinstitut, das dort gleichwertigen Anforderungen wie den in dieser Richt-
linie vorgesehenen Anforderungen unterworfen ist und einer Aufsicht in Bezug auf deren Einhaltung 
unterliegt, oder 

 2. eine börsennotierte Gesellschaft, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt im Sinne 
der Richtlinie 2004/39/EG in einem oder mehreren Mitgliedstaaten zugelassen sind, oder eine börsenno-
tierte Gesellschaft aus Drittländern, die Offenlegungsanforderungen unterliegt, die mit dem Gemein-
schaftsrecht kohärent sind, oder 

 3. inländische Behörden, oder 
 4. Behörden oder öffentliche Einrichtungen, die auf Grundlage des Vertrages über die europäische Union, 

der Verträge zur Gründung der europäischen Gemeinschaften oder des Sekundärrechts der Gemein-
schaft mit öffentlichen Aufgaben betraut wurden, deren Identität öffentlich nachprüfbar und transparent 
ist und zweifelsfrei feststeht, deren Tätigkeit einschließlich der Rechnungslegungspraktiken transparent 
ist und entweder der Prüfung eines Organes der Gemeinschaft oder der staatlichen Behörden oder einem 
sonstigen Kontrollmechanismus unterliegt, 

handelt. In diesen Fällen haben die Gewerbetreibenden ausreichende Informationen zu sammeln, um feststellen 
zu können, ob der Kunde für eine Ausnahme im Sinne dieses Absatzes in Frage kommt. 

(2) Die Gewerbetreibenden können von einzelnen der in § 365p Abs. 1 und Abs. 2 und § 365q Abs. 1 fest-
gelegten Maßnahmen außerdem Abstand nehmen, wenn diese auf Grund eines geringen Risikos der Geldwäsche 
oder der Finanzierung des Terrorismus nicht erforderlich sind und es sich handelt um 
 1. Lebensversicherungspolizzen, bei denen die Höhe der Jahresprämien 1000 Euro nicht übersteigt, oder 

bei Zahlung einer einmaligen Prämie diese nicht mehr als 2500 Euro beträgt, oder 
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 2. Versicherungspolizzen für Rentenversicherungsverträge, sofern die Verträge weder eine Rückkaufs-
klausel enthalten noch als Sicherheit für ein Darlehen dienen können, oder 

 3. Rentensysteme und Pensionspläne bzw. vergleichbare Systeme, die die Altersversorgungsleistungen 
den Arbeitnehmern zur Verfügung stellen, wobei die Beiträge vom Gehalt abgezogen werden und die 
Regeln des Systems den Begünstigten nicht gestatten, ihre Rechte zu übertragen, oder 

 4. elektronisches Geld, sofern der auf dem Datenträger gespeicherte Betrag – falls der Datenträger nicht 
wieder aufgeladen werden kann – nicht mehr als 150 Euro beträgt oder sofern – falls der Datenträger 
wieder aufgeladen werden kann – sich der in einem Kalenderjahr insgesamt abgewickelte Betrag auf 
nicht mehr als 2500 Euro belaufen darf. Dies gilt nicht, wenn ein Betrag von 1000 Euro oder mehr in 
demselben Kalenderjahr vom Inhaber nach Art. 3 der Richtlinie 2000/46/EG rückgetauscht wird, oder 

 5. andere Spar-, Versicherungs- und Anlageprodukte unter folgenden Voraussetzungen: 
 a) Für das Produkt besteht ein schriftlicher Vertrag, 
 b) die betreffenden Transaktionen werden über ein Konto des Kunden bei einem unter die Richtlinie 

2005/60/EG fallenden Kreditinstitut oder über ein in einem Drittland ansässiges Kreditinstitut abge-
wickelt, für das Anforderungen gelten, die denen der genannten Richtlinie gleichwertig sind, 

 c) das Produkt oder die damit zusammenhängende Transaktion ist nicht anonym und ermöglicht die 
rechtzeitige Anwendung von § 365o Z 3, 

 d) die Höhe der im Laufe des Jahres zu zahlenden Prämien übersteigt nicht 1000 Euro oder bei Zahlung 
einer einmaligen Prämie diese nicht mehr als 2500 Euro, 

 e) die Leistungen aus dem Produkt oder der damit zusammenhängenden Transaktion können nicht zu-
gunsten Dritter ausgezahlt werden, außer bei Tod, Behinderung, Überschreiten einer bestimmten Al-
tersgrenze oder Ähnlichem und 

 f) es sich um Produkte oder damit zusammenhängende Transaktionen handelt, bei denen in Finanzanla-
gen oder Ansprüche, wie Versicherungen oder sonstige bedingte Forderungen, investiert werden 
kann, die Leistungen aus dem Produkt oder der Transaktion nur langfristig auszahlbar sind, das Pro-
dukt oder die Transaktion nicht als Sicherheit hinterlegt werden kann und während der Laufzeit keine 
vorzeitigen Zahlungen geleistet, keine Rückkaufsklauseln in Anspruch genommen und der Vertrag 
nicht vorzeitig gekündigt werden kann. 

Erhöhte Pflichten 
§ 365s. (1) Die Gewerbetreibenden haben auf risikoorientierter Grundlage gegenüber den in § 365p Abs. 1 

und Abs. 2 und § 365q Abs. 1 festgelegten Maßnahmen verstärkte Sorgfaltspflichten in Fällen anzuwenden, bei 
denen ihrem Wesen nach ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht und die 
Geschäftsbeziehung einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu unterziehen. Gewerbetreibende haben 
in den Fällen, in denen der Kunde zur Feststellung der Identität nicht physisch anwesend war (Ferngeschäfte), 
dem Kunden Bestell- und Auftragsformulare an den Wohnsitz bzw. den Sitz mit eingeschriebener Briefsendung 
zuzustellen. Der Kunde ist aufzufordern, dem rückzuübermittelnden Bestell- oder Auftragsformular eine leserli-
che Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises beizulegen, anhand derer die Gewerbetreibenden die Kundenan-
gaben zur Identität in der Bestellung oder im Auftrag zu überprüfen haben. 

(2) Versteigerer haben, wenn der untere Schätzwert oder der Ausrufpreis - falls kein Schätzpreis angegeben 
ist - und das Gebot des Kunden mindestens 15000 Euro betragen, die Zahlung in bar erfolgen soll und der Kun-
de zu keinem Zeitpunkt zur Feststellung der Identität physisch anwesend war (Ferngeschäfte), die Übermittlung 
einer leserlichen Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises zu verlangen und anhand dieser die Identifizierung 
vorzunehmen. Dabei ist besondere Aufmerksamkeit darauf zu richten, das erhöhte Geldwäscherisiko infolge der 
physischen Abwesenheit des Kunden auszugleichen, indem zusätzliche Maßnahmen gesetzt werden, die Anga-
ben zu überprüfen, etwa durch Abwicklung der ersten Zahlung über ein Konto, das im Namen des Kunden bei 
einem Kreditinstitut errichtet wurde. 

(2a)  Die Identifizierung im Sinne der beiden vorigen Absätze entfällt, wenn die Identität des Kunden durch 
eine qualifizierte elektronische Signatur im Sinne des Signaturgesetzes, BGBl. I Nr. 190/1999, in der jeweils 
geltenden Fassung nachgewiesen wird. § 40b Abs. 1 Z 1 lit. b bis d BWG ist sinngemäß anzuwenden. 

(3) Hinsichtlich Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen zu politisch exponierten Personen, die in einem 
anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland ansässig sind, haben die Gewerbetreibenden sowie gegebenenfalls 
deren leitendes Personal und deren Angestellte 
 1. angemessene, risikobasierte Verfahren einzusetzen, mit denen bestimmt werden kann, ob es sich bei 

dem Kunden um eine politisch exponierte Person handelt oder nicht, 
 2. die Zustimmung der Führungsebene einzuholen, bevor sie Geschäftsbeziehungen mit diesen Kunden 

aufnehmen, 
 3. angemessene Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die Herkunft des Vermögens und die Herkunft der 

Gelder bestimmt werden kann, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder der Transaktion eingesetzt 
werden und 

 4. die Geschäftsbeziehung einer verstärkten fortlaufenden Überwachung zu unterziehen. 
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Dies gilt auch, wenn der Kunde bereits akzeptiert wurde und sich bezüglich des Kunden oder des wirtschaftli-
chen Eigentümers in Folge herausstellt, dass es sich um eine politisch exponierte Person handelt oder diese in 
Folge zu einer politisch exponierten Person wird. 

(4) Die Gewerbetreibenden haben der Gefahr der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung aus Produkten 
oder Transaktionen, die die Anonymität begünstigen können, besondere Aufmerksamkeit zu widmen und allen-
falls Maßnahmen zu ergreifen, um einem Missbrauch in dieser Hinsicht vorzubeugen. 

(5) Der Bundesminister für Wirtschaft, Jugend und Familie kann durch Verordnung bezogen auf Arten von 
Kunden, Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen weitere Fälle festlegen, bei denen ihrem Wesen nach ein 
erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht, insbesondere im Zusammenhang mit 
Staaten, in denen laut glaubwürdiger Quelle ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzie-
rung anzunehmen ist, und für diese den Gewerbetreibenden zusätzlich zu den Pflichten des § 365p weitere an-
gemessene Sorgfaltspflichten vorschreiben und die Gewerbetreibenden verpflichten, diese Geschäftsbeziehung 
einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu unterziehen. 

 
Meldepflichten 

Allgemeines 
§ 365t. Die Gewerbetreibenden haben Transaktionen, die einen Zusammenhang mit Geldwäsche oder Ter-

rorismusfinanzierung besonders nahe legen, insbesondere solche mit Personen aus oder in Staaten, in denen laut 
glaubwürdiger Quelle ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung anzunehmen ist, 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Dies gilt insbesondere für komplexe oder unüblich große Transaktionen 
oder Transaktionen von unüblichem Muster ohne offensichtlichen wirtschaftlichen oder erkennbaren rechtmäßi-
gen Zweck. In solchen Fällen haben die Gewerbetreibenden soweit möglich den Hintergrund und Zweck solcher 
Transaktionen zu prüfen und die Ergebnisse schriftlich aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind im Sinne von § 
365y für die zuständigen Behörden aufzubewahren. 

§ 365u. (1) Die Gewerbetreibenden sowie gegebenenfalls deren leitendes Personal und deren Angestellte haben  
1. die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/2002) von sich aus 
umgehend zu informieren, wenn sie wissen, einen Verdacht oder einen berechtigten Grund zur Annahme haben, 
dass  
a) eine versuchte, bevorstehende, laufende oder bereits erfolgte Transaktion im Zusammenhang mit Vermögens-
bestandteilen, die aus einer in § 165 StGB aufgezählten strafbaren Handlung herrühren (unter Einbeziehung von 
Vermögensbestandteilen, die aus einer strafbaren Handlung des Täters selbst herrühren), steht, oder  
b) ein Vermögensbestandteil aus einer in § 165 StGB aufgezählten strafbaren Handlung herrührt (unter Einbe-
ziehung von Vermögensbestandteilen, die aus einer strafbaren Handlung des Täters selbst herrühren), oder  
c) die versuchte, bevorstehende, laufende oder bereits erfolgte Transaktion oder der Vermögensbestandteil im 
Zusammenhang mit einer kriminellen Vereinigung gemäß § 278 StGB, einer terroristischen Vereinigung gemäß 
§ 278b StGB, einer terroristischen Vereinigung gemäß § 278c oder der Terrorismusfinanzierung steht, und  
2. der Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/2002) auf Verlan-
gen umgehend alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen zu übermitteln.  
(2) Die Mitteilung von Informationen im Sinne von Abs. 1 im guten Glauben gilt nicht als Verletzung einer 
vertraglich oder durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelten Beschränkung der Informationsweiter-
gabe und zieht keinerlei Haftung nach sich.  

(3) Zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Bestimmung ist die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 
des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/2002) ermächtigt, von natürlichen und juristischen Personen 
sowie von sonstigen Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit die hiefür erforderlichen Daten zu ermitteln und zu 
verarbeiten. Weiters ist sie ermächtigt, personenbezogene Daten über den Kunden, die sie bei der Vollziehung 
von Bundes- oder Landesgesetzen ermittelt hat, zu verwenden und mit Stellen anderer Staaten auszutauschen, 
denen die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung obliegt. 

§ 365v. (1) Die Gewerbetreibenden dürfen Transaktionen, von denen sie wissen oder vermuten, dass sie 
mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängen, nicht durchführen, bevor sie die im § 365u 
Abs. 1 vorgesehene Meldung abgeschlossen haben. Die Gewerbetreibenden sind berechtigt, von der Geldwä-
schemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/2002)zu verlangen, dass diese 
entscheidet, ob gegen die unverzügliche Abwicklung einer Transaktion Bedenken bestehen. Äußert sich die 
Behörde bis zum Ende des folgenden Werktages nicht, so darf die Transaktion unverzüglich abgewickelt wer-
den. 

(2) Falls von der Transaktion vermutet wird, dass sie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zum Ge-
genstand hat, und falls der Verzicht auf eine Transaktion nicht möglich ist oder falls dadurch die Verfolgung der 
Nutznießer einer mutmaßlichen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung behindert werden könnte, haben die 
Gewerbetreibenden die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 
22/2002)unmittelbar danach zu benachrichtigen. 
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(3) Die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/2002)ist er-
mächtigt, anzuordnen, dass eine Transaktion unterbleibt oder vorläufig aufgeschoben wird, wenn der Verdacht 
besteht, dass sie der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung dient. Die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 
2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/2002)hat den Kunden und die Staatsanwaltschaft ohne un-
nötigen Aufschub von der Anordnung zu verständigen. Die Verständigung des Kunden hat den Hinweis zu 
enthalten, dass er oder ein sonst Betroffener berechtigt ist, Beschwerde wegen Verletzung ihrer Rechte an den 
unabhängigen Verwaltungssenat zu erheben; hierbei ist auch auf die in § 67c AVG enthaltenen Bestimmungen 
für solche Beschwerden hinzuweisen. 

(4) Die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/2002)hat die 
Anordnung nach Abs. 3 aufzuheben, sobald die Voraussetzungen für die Erlassung weggefallen sind oder die 
Staatsanwaltschaft erklärt, dass die Voraussetzungen für eine Beschlagnahme nicht bestehen. Die Anordnung 
tritt im Übrigen außer Kraft, wenn 
 1. seit ihrer Erlassung sechs Monate vergangen sind oder 
 2. das Gericht über einen Antrag auf Beschlagnahme gemäß §§ 109 Z 2, 115 StPO rechtskräftig entschie-

den hat. 
§ 365w. Die Behörden haben umgehend die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-

Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/2002) zu unterrichten, wenn sie bei Vollziehung gewerberechtlicher Vorschriften auf 
Tatsachen stoßen, die mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zusammenhängen könnten. § 365x hin-
sichtlich des Verbotes der Informationsweitergabe an den betroffenen Kunden und Dritte gilt sinngemäß auch 
für die Behörden. Die Behörden haben Aufzeichnungen zu führen, aus denen die Zahl der behördlichen Mel-
dungen an die Meldestelle, die Zahl der wegen eines Verstoßes gegen § 366b geführten Verwaltungsstrafverfah-
ren, die Zahl der Vorortüberprüfungen sowie die Höhe der verhängten Geldstrafen, hervorgehen. 

Verbot der Informationsweitergabe 
§ 365x. (1) Die Gewerbetreibenden sowie gegebenenfalls deren leitendes Personal und deren Angestellte 

dürfen weder den betroffenen Kunden noch Dritte davon in Kenntnis setzen, dass gemäß § 365u Informationen 
übermittelt wurden oder Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung durchgeführt 
werden oder werden könnten. 

(2) Das Verbot nach Abs. 1 gilt nicht für die Weitergabe von Informationen an die zuständigen Behörden 
oder die Weitergabe von Informationen zu Zwecken der Strafverfolgung. 

Aufbewahrung von Aufzeichnungen und statistischen Daten 
§ 365y. (1) Die Gewerbetreibenden haben die nachstehenden Dokumente und Informationen im Hinblick 

auf die Verwendung in Ermittlungsverfahren wegen möglicher Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung oder 
im Hinblick auf die Durchführung entsprechender Analysen durch die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des 
Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/2002)oder andere zuständige Behörden für die Dauer von mindes-
tens fünf Jahren nach Durchführung der Transaktion oder nach Beendigung der Geschäftsbeziehung aufzube-
wahren: 
 1. betreffend Kundendaten eine Kopie oder Referenzangaben der verlangten Dokumente umfassend die 

Art des Dokumentes, die Dokumentennummer, das Ausstellungsdatum, die ausstellende Behörde und 
das Austellungsland und 

 2. alle Belege und Aufzeichnungen betreffend Geschäftsbeziehungen und Transaktionen. 
(2) Versicherungsvermittler, die mit Lebensversicherungen und anderen Dienstleistungen mit Anlagezweck 

tätig werden, haben die Maßnahmen im Hinblick auf Sorgfaltspflichten und die Aufbewahrung von Aufzeich-
nungen im Sinne des ersten Absatzes auch in ihren – sofern vorhanden – Zweigstellen und mehrheitlich in ihrem 
Besitz befindlichen Tochterunternehmen in Drittländern anzuwenden. Ist die Anwendung dieser Maßnahmen in 
einem Drittland nicht zulässig, so haben sie die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-
Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/2002)hievon schriftlich zu informieren. Die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des 
Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/2002)hat die Europäische Kommission zu informieren, wenn sie 
zur Auffassung kommt, dass in einem solchen Fall eine Lösung im Rahmen eines abgestimmten Vorgehens 
angestrebt werden könnte. Weiters haben Versicherungsvermittler, wenn Maßnahmen nach dem ersten Satz in 
einem Drittland nicht zulässig sind, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um dem Risiko der Geldwäsche oder 
der Terrorismusfinanzierung wirkungsvoll zu begegnen. 

(3) Versicherungsvermittler, die im Zusammenhang mit Lebensversicherungen und anderen Dienstleistun-
gen mit Anlagezweck tätig werden, haben Vorsorge zu treffen, dass sie auf Anfrage der Geldwäschemeldestelle 
(§ 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/2002)oder anderer zuständiger Behörden vollstän-
dig und rasch Auskunft geben können, ob sie mit bestimmten natürlichen oder juristischen Personen eine Ge-
schäftsbeziehung unterhalten oder während der letzten fünf Jahre unterhalten haben sowie über die Art dieser 
Geschäftsbeziehung. 

Interne Verfahren, Schulungen und Rückmeldung 
§ 365z. (1) Die Gewerbetreibenden haben angemessene und geeignete interne Verfahren für die Erfüllung 

der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, Verdachtsmeldungen, die Aufbewahrung von Aufzeichnungen, die 
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interne Kontrolle, die Risikobewertung, das Risikomanagement, die Gewährleistung der Einhaltung der ein-
schlägigen Vorschriften und die Kommunikation einzuführen, um Transaktionen, die mit Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung zusammenhängen, vorzubeugen und zu verhindern. 

(2) Versicherungsvermittler, die mit Lebensversicherungen und bestimmungensonstigen Dienstleistungen 
mit Anlagezweck tätig werden, haben die Maßnahmen im Sinne des ersten Absatzes auch ihren – sofern vor-
handen – Zweigstellen und mehrheitlich in ihrem Besitz befindlichen Tochterunternehmen in Drittländern 
mitzuteilen. 

(3) Die Gewerbetreibenden haben ihre betroffenen Mitarbeiter mit den Bestimmungen zur Verhinderung 
der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung vertraut zu machen. Dies umfasst auch die Teilnahme der 
Mitarbeiter an Fortbildungsprogrammen zum Erkennen von und richtigem Verhalten bei mit Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung zusammenhängenden Transaktionen. 

(4) Die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/2002) hat der 
Wirtschaftskammer Österreich zum Zwecke der Information der Gewerbetreibenden aktuelle Informationen 
über Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und über Anhaltspunkte, an denen sich ver-
dächtige Transaktionen erkennen lassen, zur Verfügung zu stellen.“ 

 
Strafbestimmungen und Inkrafttreten 
18. § 366 Z 9 entfällt.  
 
19. Nach § 366a wird folgender § 366b eingefügt:  
„§ 366b. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 30 000 € zu bestrafen ist, begeht, wer es 
entgegen den Bestimmungen des § 365u unterlässt, die Geldwäschemeldestelle (§ 4 Abs. 2 des Bundeskriminal-
amt-Gesetzes, BGBl. I Nr. 22/2002) umgehend zu informieren oder die erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
oder Unterlagen herauszugeben.  
(2) Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 20 000 € zu bestrafen ist, begeht, wer die sonstigen 
Bestimmungen der §§ 365m bis 365z betreffend Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und Terroris-
musfinanzierung nicht befolgt.“  
 
20. § 367 Z 38 entfällt.“ 
 

 Im § 382 werden folgende Absätze 33 bis 36 angefügt: 
(34) Das IV. Hauptstück, Unterabschnitt r) Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terro-

rismusfinanzierung (§§ 365u bis 365z) in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 42/2008, § 366 Abs. 1 
Z 9 und § 367 Z 38 treten am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft. 
 

 


